
Otto-Wagner-Platz 3, 1090   WienEINREICHUNG FÜR ZAHLUNGSPAPIERE

Bitte pro Vordruck jeweils nur einen Scheck derselben Währung einzureichen.

Die weißen Felder sind von EinreicherIn auszufüllen.

Zutreffendes bitte mit X bezeichnen.

An die

Es wird ersucht, nachstehend angeführte Werte

o  Scheck o

o  prompt (Eingang vorbehalten) anzukaufen

o  zum kommissionsweisen Inkasso zu übernehmen.

Währung, Betrag

59 EinreicherIn/Begünstigte(r) 
Konto Nr. oder IBAN

70 Verwendungszweck

Der Erlös ist wie folgt zur Verfügung zu stellen:

o  bar

o  Kto.-Nr. / IBAN

o  BLZ

o  BIC Empfänger Bank

o

Wichtiger Hinweis:
Zentrale Vertragsbedingung bei nicht in Österreich ausgestellten und/oder nicht in Österreich 
zahlbaren Schecks – Rückforderungsklausel:
Im Hinblick auf die Regelungen im 12. Abschnitt des Scheckgesetzes, insbesondere Artikel 65 Z 7 
Scheckgesetz, bedingt sich die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) bei nicht in Österreich 
ausgestellten und/oder nicht in Österreich zahlbaren Schecks ausdrücklich das Recht aus, vom 
Einreicher den von ihr zur Auszahlung gebrachten Scheckbetrag zurückzufordern, und zwar dann, 
wenn – und in jenem betraglichen Ausmaß, in dem – die OeNB ihrerseits auf Grund des zur 
Anwendung gelangenden ausländischen Rechts zur Rückzahlung des Scheckbetrages an den Scheck-
aussteller, die bezogene Bank oder an eine in der Inkasso- oder Indossamentenkette zwischen der 
OeNB und der bezogenen Bank liegende Person verpflichtet ist.
Durch seine nachstehende Unterschrift erklärt der Scheckeinreicher ausdrücklich sein Einverständnis 
zu diesem Rückforderungsrecht der OeNB und verpflichtet sich, der OeNB den in Ausübung dieses 
Rechts von ihr geforderten Betrag umgehend zurückzuerstatten.“

Datum Firmamäßige Zeichnung EinreicherIn

Die Ausführung dieses Auftrages erfolgt unter Zugrundelegung der Einheitlichen Richtlinien für 
Inkassi der internationalen Handelskammer, Paris, in der jeweils geltenden Fassung, soweit diese 
anwendbar sind.

Übernommen Erledigt

Zahlungsverkehrsabteilung (Dispositionsblatt)

Besondere Vermerke

à €

–        % Provision  . . . . . . . . . . . . . . . . €

– Spesen €

€

Barauszahlung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

Abrechnung

Gerechnet Gerechnet

Übernommen

Eingabe

Ausgewiesen mit Ausweis / Pass

OeNB 

EA

ZV  030 B  12  08



Otto-Wagner-Platz 3, 1090   WienEINREICHUNG FÜR ZAHLUNGSPAPIERE

Bitte pro Vordruck jeweils nur einen Scheck derselben Währung einzureichen.

Die weißen Felder sind von EinreicherIn auszufüllen.

Zutreffendes bitte mit X bezeichnen.

An die

Es wird ersucht, nachstehend angeführte Werte

o  Scheck o

o  prompt (Eingang vorbehalten) anzukaufen

o  zum kommissionsweisen Inkasso zu übernehmen.

Währung, Betrag

59 EinreicherIn/Begünstigte(r) 
Konto Nr. oder IBAN

70 Verwendungszweck

Der Erlös ist wie folgt zur Verfügung zu stellen:

o  bar

o  Kto.-Nr. / IBAN

o  BLZ

o  BIC Empfänger Bank

o

Wichtiger Hinweis:
Zentrale Vertragsbedingung bei nicht in Österreich ausgestellten und/oder nicht in Österreich 
zahlbaren Schecks – Rückforderungsklausel:
Im Hinblick auf die Regelungen im 12. Abschnitt des Scheckgesetzes, insbesondere Artikel 65 Z 7 
Scheckgesetz, bedingt sich die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) bei nicht in Österreich 
ausgestellten und/oder nicht in Österreich zahlbaren Schecks ausdrücklich das Recht aus, vom 
Einreicher den von ihr zur Auszahlung gebrachten Scheckbetrag zurückzufordern, und zwar dann, 
wenn – und in jenem betraglichen Ausmaß, in dem – die OeNB ihrerseits auf Grund des zur 
Anwendung gelangenden ausländischen Rechts zur Rückzahlung des Scheckbetrages an den Scheck-
aussteller, die bezogene Bank oder an eine in der Inkasso- oder Indossamentenkette zwischen der 
OeNB und der bezogenen Bank liegende Person verpflichtet ist.
Durch seine nachstehende Unterschrift erklärt der Scheckeinreicher ausdrücklich sein Einverständnis 
zu diesem Rückforderungsrecht der OeNB und verpflichtet sich, der OeNB den in Ausübung dieses 
Rechts von ihr geforderten Betrag umgehend zurückzuerstatten.“

Datum Firmamäßige Zeichnung EinreicherIn

Die Ausführung dieses Auftrages erfolgt unter Zugrundelegung der Einheitlichen Richtlinien für 
Inkassi der internationalen Handelskammer, Paris, in der jeweils geltenden Fassung, soweit diese 
anwendbar sind.

Übernommen Erledigt

Zahlungsverkehrsabteilung (EA-Evidenz)

Besondere Vermerke

à €

–        % Provision  . . . . . . . . . . . . . . . . €

– Spesen €

€

Barauszahlung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

Abrechnung

Gerechnet Gerechnet

Übernommen

Eingabe

Ausgewiesen mit Ausweis / Pass

OeNB 

EA

ZV  030 B  12  08



Otto-Wagner-Platz 3, 1090   WienEINREICHUNG FÜR ZAHLUNGSPAPIERE

Bitte pro Vordruck jeweils nur einen Scheck derselben Währung einzureichen.

Die weißen Felder sind von EinreicherIn auszufüllen.

Zutreffendes bitte mit X bezeichnen.

An die

Es wird ersucht, nachstehend angeführte Werte

o  Scheck o

o  prompt (Eingang vorbehalten) anzukaufen

o  zum kommissionsweisen Inkasso zu übernehmen.

Währung, Betrag

59 EinreicherIn/Begünstigte(r) 
Konto Nr. oder IBAN

70 Verwendungszweck

Der Erlös ist wie folgt zur Verfügung zu stellen:

o  bar

o  Kto.-Nr. / IBAN

o  BLZ

o  BIC Empfänger Bank

o

Wichtiger Hinweis:
Zentrale Vertragsbedingung bei nicht in Österreich ausgestellten und/oder nicht in Österreich 
zahlbaren Schecks – Rückforderungsklausel:
Im Hinblick auf die Regelungen im 12. Abschnitt des Scheckgesetzes, insbesondere Artikel 65 Z 7 
Scheckgesetz, bedingt sich die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) bei nicht in Österreich 
ausgestellten und/oder nicht in Österreich zahlbaren Schecks ausdrücklich das Recht aus, vom 
Einreicher den von ihr zur Auszahlung gebrachten Scheckbetrag zurückzufordern, und zwar dann, 
wenn – und in jenem betraglichen Ausmaß, in dem – die OeNB ihrerseits auf Grund des zur 
Anwendung gelangenden ausländischen Rechts zur Rückzahlung des Scheckbetrages an den Scheck-
aussteller, die bezogene Bank oder an eine in der Inkasso- oder Indossamentenkette zwischen der 
OeNB und der bezogenen Bank liegende Person verpflichtet ist.
Durch seine nachstehende Unterschrift erklärt der Scheckeinreicher ausdrücklich sein Einverständnis 
zu diesem Rückforderungsrecht der OeNB und verpflichtet sich, der OeNB den in Ausübung dieses 
Rechts von ihr geforderten Betrag umgehend zurückzuerstatten.“

Datum Firmamäßige Zeichnung EinreicherIn

Die Ausführung dieses Auftrages erfolgt unter Zugrundelegung der Einheitlichen Richtlinien für 
Inkassi der internationalen Handelskammer, Paris, in der jeweils geltenden Fassung, soweit diese 
anwendbar sind.

Übernommen Erledigt

Zurück an den Einreicher

Besondere Vermerke

à €

–        % Provision  . . . . . . . . . . . . . . . . €

– Spesen €

€

Barauszahlung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

Abrechnung

Gerechnet Gerechnet

Übernommen

Eingabe

Ausgewiesen mit Ausweis / Pass

OeNB 

EA

ZV  030 B  12  08


	Frei_1: 
	1: Off
	2: 

	Frei_2: 
	1: Off
	2: 

	Scheck: Off
	prompt: Off
	Kommission: Off
	Waehrung: 
	Einreicher: 
	Verwendungszweck: 
	bar: Off
	Girokonto: Off
	Girokonto_2: 
	BLZ: Off
	BLZ_2: 
	BIC: Off
	BIC_2: 
	Datum: 


